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(54) Steckergehäuse mit einem Deckel

(57) Zur Abdeckung eines Steckergehäuses (10) so-
wie zur Verriegelung des Steckergehäuses mit einem
Gegenstecker (40) wird ein integrativer Dreh- und Ver-
riegelungsmechanismus vorgeschlagen, der aus an den
Seitenflächen (15) des Steckergehäuses (10) angeord-

neten Verbindungselementen (30, 30’) gebildet ist, die
an Zapfen (14, 24) geführt sind, und mit einem daran
schwenkbar angeordneten Gehäusedeckel (20) verbun-
den sind, der zur Verriegelung mit dem Gegenstecker
(40) vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Steckergehäuse mit
einem daran angefügten, schwenkbaren Gehäusedek-
kel zum Verschließen des Steckergehäuses oder zur
Verriegelung eines mit dem Steckergehäuse steckbaren,
kompatiblen Gegensteckers.
[0002] Ein derartig ausgebildetes Steckergehäuse
wird benötigt, um bei nicht ständig genutzten Steckver-
bindungen die elektrischen Kontakte im Steckergehäuse
mit einer Schutzkappe gegen Umwelteinflüsse zu schüt-
zen oder bei einem aufgesetzten Gegenstecker, die
Steckverbindung mittels dieser Schutzkappe zu verra-
sten.

Stand der Technik

[0003] Aus der DE 195 08 605 C1 ist ein elektrischer
Steckverbinder mit jeweils an den Schmalseiten gegen-
überliegend angeordneten Verriegelungsbügeln be-
kannt, wobei zum Verriegeln der beiden Steckverbinder-
gehäuse auf der einen Steckerhälfte Verriegelungszap-
fen vorgesehen sind, die mittels eines kipphebelartigen
Verriegelungselementes an der anderen Steckerhälfte
verrasten.
Ein derartiger Verriegelungsmechanismus, wie auch
weitere Varianten mit einem Verriegelungsbügel, sind
nur zur Verriegelung des einen Steckergehäuses mit ei-
nem entsprechenden Gegenstecker vorgesehen, wäh-
rend zum Verschließen des Steckergehäuses eine ge-
sonderte Schutzkappe erforderlich ist.

Aufgabenstellung

[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Steckergehäuse der eingangs genannten Art da-
hingehend auszubilden, dass der Gehäusedeckel des
Steckergehäuses einen Dreh- und Verriegelungsmecha-
nismus aufweist, der zum einen das Verschließen des
Steckergehäuses und zum anderen eine verriegelnde
Verbindung mit einem Gegenstecker ermöglicht.
[0005] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass das
Steckergehäuse mit dem Gehäusedeckel verbunden, an
seinen jeweiligen Seitenflächen einen mit dem Gegen-
stecker zusammenwirkenden Dreh- und Verriegelungs-
mechanismus aufweist, dass der Drehmechanismus aus
Verbindungselementen sowie Streben gebildet ist, die in
Zapfen seitlich am Steckergehäuse und in Zapfen seitlich
am Gehäusedeckel drehbar gelagert sind, und dass der
Verriegelungsmechanismus aus einer am Verbindungs-
element angeformten Rastnase gebildet ist, an der eine
Ausnehmung vorgesehen ist, die an einem Zapfen des
Gegensteckergehäuses verrastbar ist.
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Ansprüchen 2 - 6 angegeben.
[0007] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste-
hen insbesondere darin, dass das Steckergehäuse einen
festen Gehäusedeckel für ein umweltdichtes Verschlie-

ßen der empfindlichen Steckkontakte aufweist, und dass
für eine Steckverbindung mit einem Gegenstecker der
Gehäusedeckel zur Verriegelung der beiden Steckerge-
häuse genutzt werden kann.
Dazu sind jeweils an den schmalen Seitenwänden ent-
sprechend ausgebildete Verbindungselemente vorgese-
hen, die in Zapfen geführt, einen vorteilhaft kombinierten
Dreh- und Verriegelungsmechanismus ergeben, wobei
der Gehäusedeckel über die Längsachse des Stecker-
gehäuses gedreht wird.
Die Lage der Drehpunkte und die Länge der Verbin-
dungselemente sind so aufeinander abgestimmt, dass
eine optimale vorbestimmte Schwenkkurve des Gehäu-
sedeckels die Funktion als Schutzkappe zum Verschlie-
ßen des Steckergehäuses wie auch zum Verriegeln mit
einem entsprechenden Gegenstecker geeignet ist.
Dabei ist üblicherweise zum Verriegeln des Steckerge-
häuses mit dem Gegenstecker ein weiterer Verriege-
lungszapfen am Gegenstecker erforderlich, der dabei in
eine Rastvertiefung an den Verbindungselementen ein-
rastet.

Ausführungsbeispiel

[0008] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher er-
läutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Steckverbindergehäuse mit einem verrie-
gelten Deckel, in einer Seitenansicht,

Fig. 2 das Steckverbindergehäuse mit Sicht auf die
Gehäuserückseite,

Fig. 3 eine Variante eines mit einem Gehäusedeckel
verschlossenen Steckverbindergehäuses,

Fig. 4 das geöffnete Steckverbindergehäuse mit ei-
nem gesteckten Gegenstecker, und

Fig. 5 das Steckverbindergehäuse mit dem verriegel-
ten Gegenstecker.

[0009] In der Fig.1 ist in einer nur die wesentlichen
Merkmale aufweisende Seitenansicht eines Steckver-
bindergehäuses zur Montage auf einem elektrischen Ge-
rät dargestellt.
Das Steckverbindergehäuse 10 ist mit einem verschlos-
senen Gehäusedeckel 20 gezeigt, wobei Gehäuse und
Deckel mit Verbindungselementen 30 miteinander ver-
bunden sind, die an jeder der Seitenwände angeordnet
sind. Dabei sind die Seitenwände 15 und 25 über den
eigentlichen Rahmen, in dem ein Steckverbindereinsatz
zu positionieren ist, zur Rückseite des Gehäuses hinaus
verlängert. Wobei der Gehäusedeckel 20 auf seiner
Rückseite noch über das Steckverbindergehäuse 10 hin-
ausragt.
Auf der Gehäuserückseite ist zwischen den Seitenwän-
den von Gehäuse und Deckel eine Strebe 31 angeord-
net, die mittels, aus dieser Sicht, verdeckter Zapfen 12
am Steckergehäuse 10 und Zapfen 22 am Gehäusedek-
kel den eigentlichen Drehmechanismus der Verbindung
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präsentiert.
Weiterhin ist jeweils ein Verbindungselement 30 an den
Seitenwänden 15 und 25 mit Zapfen 14 und 24 angeord-
net.
Das Verbindungselement 30 ist als dreiseitiges, flächi-
ges Element ausgestaltet und weist eine aus einer Ein-
buchtung 35 herausgeformten Rastnase 36 auf.
Während das Verbindungselement 30 zwischen dem
Zapfen 14 und der Rastnase 36 die Einbuchtung 35 auf-
weist, sind die Schenkelseiten 34 und 32 zwischen den
Zapfen 14 und 24 sowie dem Zapfen 24 und der Rast-
nase 36 gerade ausgeführt.
Mittels eines an der Vorderseite des Gehäusedeckels
angeformten Griffes 28 ist die hier verriegelt gezeigte
Darstellung entriegelbar, wobei der Gehäusedeckel auf
etwa 120° aufklappbar ist. Dabei ist die Verriegelung mit
dem Gehäuse an der Vorderseite zwischen Gehäuse
und Deckel angeordnet, hier aber nicht weiter gezeigt.
[0010] Die Fig. 2 zeigt die Rückseite der Gehäuse- und
Deckelkombination speziell mit der über die gesamte
Rückseite reichende Strebe 31 und den bereits in Fig. 1
erläuterten Bezugszeichen.
[0011] In der Fig. 3 ist eine Variante eines mit einem
Gehäusedeckel verriegelten Steckverbindergehäuses
aus der Fig. 1 gezeigt.
Hierbei ist der Drehmechanismus mittels einer jeweils
außerhalb der Seitenwände 15, 25 angeordneten Strebe
38, die in hier sichtbaren Zapfen 12 und 22 gelagert ist.
Aufgrund der außerhalb angeordneten Streben 38 ist ei-
ne veränderte Formgebung des Verbindungselementes
30’ erforderlich.
Das Verbindungselement 30’ ist in seinen Drehpunkten
an den Zapfen 14 und 24 identisch mit dem Verbindungs-
element 30 aus der Fig. 1. Auch die Einbuchtung 35 so-
wie die daraus entwickelte Rastausnehmung 37 mit der
Rastnase 36, die über den Rastzapfen 26 ragt, sind iden-
tisch.
[0012] Dafür ist eine weitere Einbuchtung 33 auf der
Linie zwischen den Zapfen 14, 24 erforderlich, die beim
Öffnen des Gehäusedeckels 20 ein Übergreifen über die
Strebe 38 und dem Drehpunkt um den Zapfen 22 ermög-
licht, wie dies in der Fig. 4 dargestellt ist.
Damit entstehen die stark verrundeten Schenkel 32 und
34.
[0013] Die Fig. 4 zeigt einen auf dem Steckergehäuse
10 aufgesetzten Gegenstecker 40 mit einem Rastzapfen
42, wobei der Gehäusedeckel 20 auf etwa 120° aufge-
klappt ist.
[0014] Wird der Gehäusedeckel 20 gegen den Gegen-
stecker 40 gedrückt, wie in der Fig. 5 dargestellt, so gleitet
die Rastnase 36 am Verbindungselement 30’ hinter den
Rastzapfen 42, verrastet dort und verriegelt die beiden
Steckergehäuse 10, 40 miteinander.
Somit kann der Gehäusedeckel 20 zu einer verrastbaren,
umweltdichten Abschirmung eines Steckereinsatzes in
dem Steckergehäuse 10 genutzt werden, wie auch zur
Verrastung des Steckergehäuses mit einem dazu vorge-
sehenen Gegenstecker 40.

Patentansprüche

1. Steckergehäuse (10) mit einem daran angefügten,
schwenkbaren Gehäusedeckel (20) zum Verschlie-
ßen des Steckergehäuses oder zur Verriegelung ei-
nes mit dem Steckergehäuse steckbaren, kompati-
blen Gegensteckers (40), dadurch gekennzeich-
net,
dass das Steckergehäuse (10) mit dem Gehäuse-
deckel (20) verbunden, an seinen jeweiligen Seiten-
flächen (15, 25) einen mit dem Gegenstecker (40)
zusammenwirkenden Dreh- und Verriegelungsme-
chanismus aufweist,
dass der Drehmechanismus aus Verbindungsele-
menten (30, 30’) sowie Streben (31, 38) gebildet ist,
die in Zapfen (12, 14) seitlich am Steckergehäuse
(10) und in Zapfen (22, 24) seitlich am Gehäusedek-
kel (20) drehbar gelagert sind, und
dass der Verriegelungsmechanismus aus einer am
Verbindungselement (30, 30’) angeformten Rastna-
se (36) gebildet ist, an der eine Ausnehmung (37)
vorgesehen ist, die an einem Zapfen (42) des Ge-
gensteckergehäuses (40) verrastbar ist.

2. Steckergehäuse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass das Verbindungselement (30) eine im Wesent-
lichen dreiseitige, vollflächige Form aufweist und mit
einem Schenkel (34) und einer darin angeordneten
Bohrung an dem Zapfen (14) am Steckergehäuse
(10) gehalten ist, sowie an einer weiteren Eckseite
an einem Zapfen (24) am Gehäusedeckel (20) ge-
halten ist.

3. Steckergehäuse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die Strebe (31) unterhalb der rückwärtigen Sei-
te des Gehäusedeckels (20), mittig zwischen den
Verbindungselementen (30) angeordnet ist, und mit
den Zapfen (12, 22) am Steckergehäuse (10) und
am Gehäusedekkel (20) gehalten ist.

4. Steckergehäuse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass ein weiteres Verbindungselement (30’) aus
zwei Schenkeln (32, 34) und einer Rastnase (36)
gebildet ist.

5. Steckergehäuse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die Strebe (38) außerhalb der Seitenfläche
(15, 25) von Steckergehäuse (10) und Gehäuse-
deckel (20) angeordnet und in Zapfen (12, 22) ge-
halten ist.

6. Steckergehäuse nach einem oder mehreren der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Verbindungselement (30’) zwischen den
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Schenkeln (32) und (34) eine Einbuchtung (33) auf-
weist.
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